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1.    Annullierung des Hinflugs – Erstattung sämt- 
licher Flugkosten bei einheitlicher Buchung 

„Der aufgrund einer Annullierung bestehende Anspruch auf Erstattung der 
Flugscheinkosten umfasst sowohl die Kosten des Hinflugs als auch die Kosten 
des Rückflugs, wenn Hin- und Rückflug Gegenstand einer einheitlichen 
Buchung sind, über die ein einziger Flugschein ausgestellt worden ist. Dies 
gilt unabhängig davon, von welchem Ort aus der Rückflug vorgesehen war“, 
entschied der Bundesgerichtshof (BGH).

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Die 
Reisenden hatten eine bestätigte einheitliche Buchung für Hinflüge von 
München über Madrid und Bogotá nach Quito sowie für Rückflüge von Quito 
über Bogotá nach München. Die Buchung erfolgte über ein Reisebüro und 
der Preis für die Flugtickets betrug ca. 4.800 €. Das Luftfahrtunternehmen 
der ersten Teilstrecke des Hinflugs von München nach Madrid annullierte 
diesen Flug. Die Urlauber verlangten die vollständige Erstattung der Kosten 
für die Hin- und Rückflüge. Das Luftfahrtunternehmen leistete jedoch keine 
Zahlung. Die BGH-Richter bestätigten die Ansprüche der Reisenden in 
vollem Umfang.

2.  Große Flugverspätung bei einem Mangel 
an Flughafenpersonal

Nach dem Unionsrecht ist eine Fluggesellschaft verpflichtet, für eine große 
Verspätung, d.h. eine Verspätung von mehr als drei Stunden, Ausgleichszah-
lungen zu leisten. Das gilt jedoch nicht, wenn sie nachweisen kann, dass die 
Verspätung auf „außergewöhnliche Umstände“ zurückgeht, die sich auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen 
ergriffen worden wären.

So hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu entscheiden, ob es sich bei 
einem Mangel an Flughafenpersonal für die Gepäckverladung, der zu einer 
großen Verspätung eines Fluges geführt hat, um einen „außergewöhnlichen 
Umstand“ handeln kann. Der EuGH bejahte dies. Nun ist es Sache des 
deutschen Gerichts bei dem nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden, ob 
hier ein solcher vorlag. Im Jahr 2021 kam es bei einem Flug von Köln-Bonn 
(Deutschland) zur griechischen Insel Kos zu einer Verspätung von drei Stunden 
und 49 Minuten. Diese Verspätung war auf mehrere Gründe zurückzuführen, 
hauptsächlich aber auf einen Mangel an Personal des Flughafens Köln-Bonn 
für die Gepäckverladung in das Flugzeug.

Selbst wenn das deutsche Gericht feststellen sollte, dass es sich bei dem 
fraglichen Personalmangel um einen „außergewöhnlichen Umstand“ handelt, 
wird die für die Gepäckverladung verantwortliche Gesellschaft zur Befreiung 
von ihrer Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen an die Fluggäste Nachweise 
erbringen müssen. Zum einen, dass sich dieser Umstand auch dann nicht 
hätte vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden 
wären und zum anderen, dass sie gegen dessen Folgen alle der Situation 
angemessenen Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen hat.
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4.  Arbeitgeber darf Rot als Farbe der Arbeits-
schutzhose vorschreiben

In einem Unternehmen gab es eine Kleiderordnung und es wurde für alle 
betrieblichen Tätigkeiten in Montage, Produktion und Logistik funktionelle 
Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten u.a. rote Arbeits-
schutzhosen, die in den o.g. Bereichen zu tragen waren. Nachdem ein 
Arbeitnehmer im November 2023 auch nach zwei Abmahnungen weiterhin 
nicht in der roten Arbeitshose erschien, sondern weiterhin eine schwarze 
Hose trug, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich fristgerecht 
zum 29.2.2024.

Der Arbeitgeber war aufgrund seines Weisungsrechts berechtigt, Rot als Farbe 
für die Arbeitsschutzhosen vorzuschreiben. Da das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Arbeitnehmers nur in der Sozialsphäre betroffen war, genügten 
sachliche Gründe. Ein maßgeblicher berechtigter Aspekt war die Arbeits-
sicherheit. Das Unternehmen durfte Rot als Signalfarbe wählen, weil der 
Mitarbeiter auch in Produktionsbereichen arbeitete, in denen Gabelstapler 
fuhren. Aber auch im übrigen Produktionsbereich erhöhte die Farbe Rot die 
Sichtbarkeit der Beschäftigten. Ferner war noch ein weiterer sachlicher Grund 
auf Arbeitgeberseite die Wahrung der Corporate Identity in den Werkshallen.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz werden in Betrieben mit i.d.R. mindestens 
fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar 
sind, Betriebsräte gewählt. Dies gilt auch für gemeinsame Betriebe mehrerer 
Unternehmen. Die Größe des Betriebsrats ist abgestuft und richtet sich nach 
der Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer.

Er besteht z.B. in Betrieben mit i. d. R. 
‣  5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 1 Person 
‣  21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern
‣  51 wahlberechtigten Arbeitnehmern bis 100 Arbeitnehmern 

aus 5 Mitgliedern.

Die Staffelung geht hoch bis 7.001–9.000 Arbeitnehmern mit 35 Mitgliedern. 
Bei mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Mitgliederzahl für je an-
gefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 Mitglieder.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte im April 2024 die Frage zu klären, ob 
eine Betriebsratswahl gültig ist, wenn nach dem Gesetz der Betriebsrat aus 
sieben Mitgliedern besteht, jedoch nur drei Arbeitnehmer kandidieren und 
gewählt werden.

Bewerben sich bei einer Betriebsratswahl weniger Arbeitnehmer um einen 
Betriebsratssitz als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, kann ein „klei-
nerer“ Betriebsrat errichtet werden, entschieden die BAG-Richter. Bei der 
Betriebsratsgröße ist in der Konstellation von weniger Kandidaten als zu 
besetzenden Betriebsratssitzen auf die (jeweils) nächstniedrigere Stufe so 
lange zurückzugehen, bis die Zahl von Bewerbern für die Errichtung eines 
Gremiums mit einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern ausreicht.

3.  Betriebsratswahl – weniger Kandidaten als 
Betriebsratssitze
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5.  Bestell-Button bei Online-Bestellungen

Der Europäische Gerichtshofs (EuGH) hatte am 30.5.2024 über den nach- 
folgenden Sachverhalt zu entscheiden: In Deutschland beauftragte der Mieter 
einer Wohnung, deren monatliche Miete über der erlaubten Höchstgrenze 
lag, einen Inkassodienstleister, von seinen Vermietern die zu viel gezahlten 
Mieten zurückzuverlangen. Er gab diese Bestellung über die Webseite dieses 
Dienstleisters auf. Vor dem Klicken auf den Bestell-Button setzte er ein Häkchen 
zur Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diesen zufolge 
müssen die Mieter eine Vergütung in Höhe von einem Drittel der ersparten 
Jahresmiete zahlen, falls die Bemühungen des Dienstleisters zur Geltend-
machung ihrer Rechte erfolgreich waren.

Demnach war bei dem Abschluss des Vertrages – im Unterschied zu den 
klassischen Bestell-Buttons, bei deren Anklicken z. B. ein wirksamer Kauf-
vertrag mit einer klaren Zahlungspflicht zustande kommt – noch unklar, ob 
der Mieter also überhaupt etwas würde zahlen müssen.

Der EuGH kam zu dem Urteil, dass der Unternehmer den Verbraucher vor der 
Aufgabe der Online-Bestellung darüber informieren muss, dass er mit dieser 
Bestellung eine Zahlungsverpflichtung eingeht. Diese Pflicht des Unternehmers 
gilt unabhängig davon, dass die Zahlungsverpflichtung noch vom Eintritt 
einer weiteren Bedingung abhängt.

Nach den Europäischen Richtlinien muss der Unternehmer dafür sorgen, 
dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass die 
Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Gemäß dieser 
Bestimmung muss, wenn der Bestell-vorgang die Aktivierung einer Schaltfläche 
oder einer ähnlichen Funktion umfasst, diese Schaltfläche oder entsprechen-
de Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig 
bestellen“ oder einer entsprechenden eindeutigen Formulierung gekenn-
zeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit 
einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. 
Andernfalls ist der Verbraucher durch den Vertrag oder die Bestellung nicht 
gebunden.
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Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur 
geschieden werden, wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus 
Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare 
Härte darstellen würde.

Die Richter des Oberlandesgerichts Zweibrücken kamen in einem Fall aus der 
Praxis zu der Entscheidung, dass eine Ehefrau, die aufgrund einer außer-
ehelichen Beziehung ein Kind erwartet, sich nicht wegen unzumutbarer Härte 
vor Ablauf des sogenannten Trennungsjahres scheiden lassen kann. 

Dass die Gründe in der Person des anderen Ehegatten liegen müssen, soll 
verhindern, dass sich der Antragsteller auf eigene gravierende Unzulänglich-
keiten berufen kann.  Gemessen daran hatte der von der Ehefrau gestellte 
Scheidungsantrag vor Ablauf des Trennungsjahres keine Aussicht auf Erfolg. 
Zwar kann im Fall einer Schwangerschaft der Ehefrau die Berufung des Ehe-
mannes auf einen Härtegrund zulässig sein, weil nur bei Anhängigkeit des 
Scheidungsverfahrens vor der Geburt des Kindes eine vereinfachte Korrektur 
der Vaterschaft möglich ist. Die Ehefrau kann sich hierauf nicht berufen.

7.  Keine Härtefallscheidung wegen Schwanger-
schaft aus einer außerehelichen Beziehung

6.  Außerordentliches Kündigungsrecht – 
Veränderung der Mieterstruktur durch 
Teilumbau in Bürofläche

Das Kammergericht Berlin hatte die Frage zu klären, ob der Mieter von 
Ladenräumen im Erdgeschoss eines Einkaufszentrums ein außerordentliches 
Kündigungsrecht aus wichtigem Grund hat, wenn der Vermieter abweichend 
von der ursprünglichen Konzeption ca. 80 % der Einzelhandelsflächen im 
Obergeschoss in Büros umbaut.

Im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter trägt grundsätzlich der Mieter 
das Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache. Dazu gehört bei der 
gewerblichen Miete vor allem die Chance, mit dem Mietobjekt Gewinne 
erzielen zu können. Erfüllt sich die Gewinnerwartung des Mieters nicht, so 
verwirklicht sich damit ein typisches Risiko des gewerblichen Mieters, das 
dieser nicht nachträglich auf den Vermieter verlagern kann. 

Diese im Gewerberaummietrecht angelegte Risikoverteilung ändert sich 
nicht dadurch, dass das vermietete Geschäft in einem Einkaufszentrum 
liegt und nicht nur der Mieter, sondern auch der Vermieter erwartet, die 
notwendige geschäftsbelebende Funktion des Einkaufszentrums werde 
verwirklicht werden können. Wie auch in anderen Geschäftslagen fällt es 
in den Verantwortungsbereich des Mieters, als Unternehmer die Erfolgs-
aussichten eines Geschäftes in der gewählten Lage abzuschätzen.

Das Verwendungsrisiko umfasst auch das Risiko einer Veränderung der 
Mieterstruktur im Umfeld des Mietobjekts, welche der Vermieter vornimmt, 
um auf die enttäuschte Gewinnerwartung auf Grundlage des ursprünglich 
vorgesehenen Konzepts zu reagieren. Es bestand also für den Mieter kein 
außerordentliches Kündigungsrecht.
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8.  Familien-Haftpflichtversicherung – 
mitversicherte erwachsene Kinder

9.  Begriff „Barvermögen“ im Testament

In den Versicherungsbedingungen einer Familien-Haftpflichtversicherung 
war bestimmt, dass die Einbeziehung von volljährigen Kindern (mit abge-
schlossener Berufsausbildung) des Versicherungsnehmers in den Versicherungs- 
schutz voraussetzt, dass sie mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben. Zusätzlich wird gefordert, dass eine mitversicherte 
Person dieselbe Meldeadresse wie der Versicherungsnehmer hat.

Das Oberlandesgericht Dresden kam in einem Fall aus der Praxis zu der Ent-
scheidung, dass allein eine Meldebescheinigung nicht geeignet ist, auch das 
Bestehen einer häuslichen Gemeinschaft zu belegen. Eine häusliche Gemein-
schaft liegt vor, wenn Menschen nicht nur vorübergehend zusammenleben 
und gemeinsam den Haushalt führen. Indizien hierfür sind insbesondere die 
gemeinsame Nutzung von zumindest Teilen des Hausrats und der Räume, die 
Gewährung von Kost und Logis oder finanzieller Mittel, die Dauer des gemein- 
samen Wohnens und das Befinden persönlicher Gegenstände in der Wohnung.

In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) entschiedenen Fall war 
in einem Testament u.a. bestimmt, dass die Tochter des Erblassers 1/3 
des vorhandenen Barvermögens erhalten sollte. Das Kapitalvermögen des 
Erblassers (Depotwerte und Bankguthaben) betrug insgesamt 192.108,98 € 
(Bankguthaben 152.778,88 €, Genossenschaftsanteile 3.000 €, Depotvermö-
gen 34.291,87 €, Bargeld 2.038,22 €). Die Tochter war der Auffassung, dass 
unter dem Begriff „Barvermögen“ die gesamten liquiden Mittel, insbesondere 
sämtliche Guthaben bei Kreditinstituten, Wertpapiere und Bargeld im engeren 
Sinne zu verstehen sind.

„Der Begriff des Barvermögens umfasst heutzutage das gesamte Geld, das 
sofort, also auch über eine Kartenzahlung, verfügbar ist. Wertpapiere fallen 
nicht unter den Begriff des Barvermögens. Vielmehr werden Wertpapiere 
durch den erweiterten Begriff des Kapitalvermögens mit abgedeckt, der 
das Barvermögen einschließlich weiterer Kapitalwerte in Geld beschreibt“, 
entschieden die OLG-Richter. Damit waren das Depotvermögen und die 
Genossenschaftsanteile nicht als Barvermögen zu bewerten.
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Cannabis und Autofahren - keine gute Idee!

Kurz nach Einführung des Konsumcannabisgesetzes hat der Bundestag 
jüngst einen Grenzwert für THC (Tetrahydrocannabinol), dem Wirkstoff von 
Cannabis, im Straßenverkehr beschlossen.

Wer mit 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum oder mehr am Steuer 
erwischt wird, dem droht bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwerts in 
der Regel ein Bußgeld von 500 € sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Der 
THC-Grenzwert entspricht laut Experten dem Risiko einer Blutalkoholkon-
zentration von 0,2 Promille.

Zusätzlich wurde auch der Mischkonsum von Alkohol und Cannabis verbo-
ten. Wer sowohl Cannabis konsumiert als auch Alkohol trinkt und dann Auto 
fährt, riskiert ein höheres Bußgeld von in der Regel 1000 €.

Der Grenzwert gilt nicht während der zweijährigen Probezeit und für unter 
21-Jährige. Vielmehr gilt hier ein absolutes Konsumverbot am Lenkrad.

Ausgenommen von dem Grenzwert sind ausdrücklich Cannabiskonsumenten, 
die THC als verschriebenes Arzneimittel zur Behandlung eines konkreten 
Krankheitsfalls konsumieren.

Bei Kontrollen soll der Cannabisgehalt im Blutserum zunächst durch den 
Einsatz von Speicheltests festgestellt werden. Trotz eines negativen Ergeb-
nisses kann bei Auffälligkeiten ein Bluttest verlangt werden.

Voraussichtlich wird der neue Grenzwert im Laufe dieses Sommers in Kraft 
treten.

Falls doch etwas schief läuft, stehen Ihnen unsere Strafverteidiger sowie 
unsere Fachanwältin für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht gerne zur 
Verfügung.

mailto:hiebl%40ehm-kanzlei.de?subject=
mailto:hohenhaus%40ehm-kanzlei.de?subject=
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Eimer Heuschmid Mehle 2024 erneut als eine der besten Anwaltskanzleien 
Deutschlands ausgezeichnet

Bei der aktuellen Umfrage des Stern-Magazins (Ausgabe vom 16.05.2024) 
erhielt unsere Partnerschaft wiederum eine Auszeichnung in der Rubrik 
„Beste Anwaltskanzleien im Familienrecht“.  Diese Einstufung erfolgt un-
unterbrochen seit 2020, was unsere hohe Leistungsbereitschaft und über-
durchschnittliche Fachkompetenz bestätigt.  Im Rahmen der Studie wurden 
ausschließlich Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen befragt und gebeten, 
die aus ihrer Sicht besten Kanzleien für Privatmandanten zu empfehlen. 
Zum fünften Mal in Folge wurde Eimer Heuschmid Mehle aufgrund dieser 
Empfehlungen ausgezeichnet.
 
Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Es bestätigt unsere außergewöhn-
lichen Leistungen als eine der größten familienrechtlich spezialisierten 
Kanzleien in Deutschland mit insgesamt acht Fachanwälten/-innen im 
Familienrecht.

Neue Veröffentlichung im Strafrecht

Abseits der umfassenden rechtlichen Beratung unserer Mandanten in der 
Praxis ist eine weitere, in der Tradition unserer Kanzlei stehende, spannende 
Tätigkeit auch die Betrachtung des Rechts aus der mehr theoretisch gepräg-
ten wissenschaftlichen Perspektive.

Insofern freuen wir uns sehr, dass ein gemeinsam mit Herrn Dr. Ansgar Kalle 
verfasster Beitrag unseres Kollegen Herrn Rechtsanwalt Lucas Bednarz 
jüngst in einer renommierten Zeitschrift des Verlags C.H. Beck publiziert 
worden ist. Konkret handelt es sich um eine Referendarexamensklausur mit 
dem Titel „Automobile Probleme“, welche sich mit mehreren Schnittstellen 
zwischen dem Straf- und dem Zivilrecht auseinandersetzt. Behandelt werden 
insbesondere die Straftatbestände der Unterschlagung (§ 246 StGB), des 
Betruges (§ 263 StGB), des Diebstahls (§ 242 StGB) und der Untreue (§ 266 
StGB). Der Beitrag (JuS Probeexamen 2024, 596 ff.) dient damit insbesondere 
angehenden Examenskandidaten zur Übung und Vertiefung der Materie.

mailto:fraenken%40ehm-kanzlei.de?subject=
mailto:bednarz%40ehm-kanzlei.de?subject=
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 

seit 1.1.2024 = 3,62 % 
1.7. – 31.12.2023 = 3,12 % 
1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
1.7.2016. – 31.12.2022 = -0,88 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte;  
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2020 = 100):  
Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; 
Januar = 117,6   2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Okto-
ber = 117,8; September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 
116,8; Mai = 116,5

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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